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Der Vorsitzende und die Mitglieder des Wirtschafts
rates werden vom Rat des Bezirkes berufen und 
abberufen.
Die Berufung und Abberufung des Vorsitzenden 
und des Stellvertreters des Vorsitzenden des Wirt
schaftsrates bedürfen der Bestätigung der Staat
lichen Plankommission.
Ein Mitglied des Wirtschaftsrates ist für die Fragen 
des Exports verantwortlich zu machen.

2. Die Aufgaben und Rechte des Vorsitzenden des 
W irtschaf tsrates:
Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates leitet die Ar
beit des Wirtschaftsrates und hat die Unterstützung 
der Volksvertretung und ihrer Ständigen Kommis
sionen sowie die Zusammenarbeit mit den gesell
schaftlichen Organisationen und mit der Bevölke
rung bei der Lösung der Aufgaben zu gewährlei
sten.
Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates ist an die Be
schlüsse des Bezirkstages und des Rates des Bezir
kes sowie an die Weisungen der Staatlichen Plan
kommission gebunden.
Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates ist dem Rat 
des Bezirkes und der Staatlichen Plankommission 
für die Arbeit der Fachorgane, WB (B), Betriebe 
und Einrichtungen im Bereich des Wirtschaftsrates 
und für die Tätigkeit des Wirtschaftsrates verant
wortlich und rechenschaftspflichtig.
Der Vorsitzende des Wirtschaftsrates hat das Recht, 
den Leitern der dem Wirtschaftsrat angehörenden 
Fachorgane, unterstellten WB (B), Betriebe und 
Einrichtungen und den Vorsitzenden der Plankom
missionen bei den Räten der Kreise Weisungen zu 
erteilen.
Die vom Wirtschaftsrat ausgearbeiteten Vor
schläge, die einer Bestätigung bzw. Beschlußfassung 
des Rates des Bezirkes bedürfen, sind durch den 
Vorsitzenden des Wirtschaftsrates dem Rat des Be
zirkes zu unterbreiten. A

3. Zum Bereich des Wirtschaftsrates gehören folgende 
Fachorgane:
Planung;
materialtechnische Versorgung;
Arbeit;
Lebensmittelindustrie;
Energieversorgung einschließlich Energiebeauftrag
ter;
Verkehr;
Wasserwirtschaft;
Handwerk, private Industrie und örtliche Wirt
schaft.
Die Räte der Bezirke können entsprechend der 
jeweiligen Wirtschaftsstruktur des Bezirkes auf 
Beschluß des Rates des Bezirkes weitere zum Be
reich des Wirtschaftsrates gehörende Fachorgane 
bilden, z. B. für:
Maschinenbau;
Leichtindustrie;
Textilindustrie.
Bei Vorhandensein einer größeren Anzahl von be
zirksgeleiteten Betrieben eines Wirtschaftszweiges 
können an Stelle von Fachorganen WB (B) gebil
det werden.
Auf Beschluß des Rates des Bezirkes kann eine Ab
teilung für bezirksgeleitete Industrie gebildet wer

den, wenn für die Leitung einzelner Betriebe die 
Bildung eines speziellen Fachorgans bzw. einer 
WB (B) auf Grund der geringen Anzahl der Be
triebe nicht zweckmäßig ist.
Die Anleitung der Betriebe durch die Fachorgane 
kann mit Unterstützung von Leitbetrieben erfolgen. 
Die Fachorgane und VVB (B) im Bereich des Wirt
schaftsrates sind für die Leitung des ihnen über
tragenen Wirtschaftszweiges verantwortlich.
Sie haben wichtige Maßnahmen mit den breitesten 
Kreisen der Werktätigen zu beraten, deren Vor
schläge und Hinweise zu beachten und die Werk
tätigen für die Erfüllung und Übererfüllung der 
Pläne zu mobilisieren.
Dabei haben sie sich insbesondere auf die Gewerk
schaften und die Ausschüsse der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland zu stützen.

III.
Die Hauptaufgaben der Abteilung Planung

Der Abteilung Planung obliegen folgende Haupt
aufgaben:
1. Ausarbeitung von Entwicklungsprogrammen auf 

der Grundlage ökonomischer Analysen.
2. Ausarbeitung und Koordinierung der Direktiven, 

der Vorschläge und Entwürfe für die Perspektiv- 
und Volkswirtschaftspläne;
Stellungnahme zu dem Entwurf des Haushalts
planes des Bezirkes.

3. Ausarbeitung der Hauptkennziffern und der detail
lierten Planaufgaben für alle zum Wirtschaftsrat 
gehörenden Bereiche.

4. Ausarbeitung der Hauptkennziffern für die Pläne 
der Bereiche Land- und Forstwirtschaft, Handel 
und Versorgung und der Bauwirtschaft in enger 
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fach
organen.

5. Ausarbeitung der Hauptkennziffern und der detail
lierten Planaufgaben für die Bereiche Volksbildung, 
Kultur, Gesundheits- und Sozialwesen, Jugend
fragen und Sport in enger Zusammenarbeit mit 
den entsprechenden Fachorganen.

6. Ausarbeitung und Zusammenstellung der Haupt
kennziffern für die Vorschläge der Perspektiv- und 
Jahrespläne der Kreise;
Koordinierung der Planvorschläge der Räte der 
Kreise.

7. Planung des Exports der bezirksgeleiteten Industrie 
und der örtlichen Wirtschaft.

8. Ausarbeitung von Stellungnahmen zu den Plänen 
der zentralgeleiteten Wirtschaft.

Der Leiter der Abteilung Planung hat in planmetho
dischen Fragen Weisungsrecht gegenüber den Leitern 
aller Fachorgane, VVB (B), Betriebe und Einrichtungen 
des Bezirkes,

B.
Die Plankommissionen bei den Räten der Kreise

L
Die Stellung und die Aufgaben der Plankommissionen 

bei den Räten der Kreise
Die Plankommissionen sind Organe der Räte der 

Kreise. Sie üben ihre Tätigkeit auf der Grundlage und 
in Durchführung der Gesetze und Beschlüsse der Volks-


